
Ä
ndert sich bei einer Invali-
denrente der Grad der Inva-
lidität oder bei anderer 
Dauerleistung der an-

spruchsbegründende Sachverhalt in 
einer für den Anspruch erheblichen 
Weise, so ist die Leistung für die Zu-
kunft entweder entsprechend zu er-
höhen, manchmal herabzusetzen 
oder eventuell sogar aufzuheben. 
Natürlich nennt das Gesetz detail-
liert die Gründe, die eine Überprü-
fung der Leistungsberechtigung 
(Rentenrevision) rechtfertigen. Im 
Wesentlichen kommt es auf eine 
Verbesserung oder auch Verschlech-
terung des anspruchsbegründeten 
Zustandes an und hat man eine ent-
sprechende Wartefrist von drei Mo-
naten zu berücksichtigen.
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